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1110

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Prüfung der 

Wahlen  zum Landtag des Landes NRW
Vom 1. Februar 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Prüfung der Wahlen 

zum Landtag des Landes NRW

Artikel I

Das Gesetz über die Prüfung der Wahlen zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Wahlprüfungsgesetz 
NW) vom 20. November 1951 (GV. NRW. S. 147), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (GV. 
NRW. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.   In § 2 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

  „Der Einspruch nach § 1 Abs. 1 ist binnen einer Frist 
von zwei Monaten nach dem Wahltag einzulegen und 
zu begründen.“

2.  In § 7 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

  „(2) Entscheidet der Landtag nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten nach dem Wahltag, dann gilt 
der Einspruch als abgelehnt. Das gleiche gilt für einen 
vom Präsidenten des Landtags eingelegten Einspruch 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2) sowie für einen Antrag auf Grund 
des §  1 Abs.  2, über den nicht innerhalb von sechs 
 Monaten entschieden wird.“

3.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die nach § 9 Abs. 1 Beteiligten können inner-
halb eines Monats seit der Zustellung die Ent-
scheidung durch Beschwerde beim Verfassungsge-
richtshof anfechten. Die Beschwerde ist innerhalb 
eines weiteren Monats schriftlich zu begründen. Im 
Falle des § 7 Abs. 2 Satz 1 beginnt die Beschwerde-
frist sechs Monate nach dem Wahltag. Im Falle des 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Beschwerdefrist sechs 
Monate nach der Einlegung des Einspruchs oder 
nach Antragsstellung.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für die Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs gilt § 7 Abs. 1 entsprechend.“

Artikel II
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt an dem nächsten auf die Verkündung des 
Gesetzes folgenden Wahltag für die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Für einen vom Präsidenten des Landtags eingelegten 
Einspruch (§ 2 Absatz 1 Satz 2 Wahlprüfungsgesetz NW) 
sowie für einen Antrag auf Grund des § 1 Absatz 2 Wahl-
prüfungsgesetz NW, die zwischen Wahltag und Beginn 
der 18.  Wahlperiode eingelegt bzw. gestellt werden und 
sich auf die 17. Wahlperiode beziehen, gelten die bisheri-
gen Vorschriften fort.

Düsseldorf, den 1. Februar 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2019 S. 114

2000

Bekanntmachung
des Beitritts des Landes Mecklenburg- 

Vorpommern zu dem Abkommen über die
Errichtung und Finanzierung der Akademie 

für öffentliches Gesundheitswesen in
Düsseldorf vom 24. Juni 1971

Vom 1. Februar 2019

Das Land Brandenburg ist gemäß Artikel 11 Absatz  4 
des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung 
der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düs-
seldorf vom 24. Juni 1971 mit Wirkung zum 1. Januar 
2019 dem Abkommen beigetreten.

Düsseldorf, den 1. Februar 2019

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2019 S. 114

316

Gesetz
zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG InsO)

Vom 1. Februar 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Ausführung der Insolvenzordnung (AG InsO)

§ 1
Geeignete Personen und Stellen im Verbraucherinsol-

venzverfahren

Als geeignet im Sinne des § 305 Absatz 1 Nummer 1 der 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), 
die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 
23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, sind 
anzusehen

1.   Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberate-
rinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und 
Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte Buchprüferinnen 
und Buchprüfer, es sei denn, die Person betreibt neben 
den Aufgaben nach §  5 auch gewerblich Kredit-, 
 Finanz-, Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste, 
und

2.   Stellen, die von der nach § 3 Absatz 1 zuständigen Be-
hörde des Landes Nordrhein-Westfalen als geeignet 
anerkannt worden sind, wobei Zweig-, Neben- und 
Außenstellen sowie sonstige räumlich getrennte Teile 
von anerkannten Beratungsstellen jeweils als eigene 
Stelle gelten, für die eine eigene Anerkennung erfor-
derlich ist.

§ 2
Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Eine Stelle nach § 1 Nummer 2 wird als geeignet an-
erkannt, wenn 

1.   eine mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit in der Stelle tätige Person Absolventin 
oder Absolvent eines der folgenden Studiengänge ist 
oder über folgende oder eine vergleichbare abge-
schlossene Ausbildung verfügt:

 a)   Studiengang mit dem inhaltlichen Gegenstand der 
sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung,

 b)   Diplom-, Bachelor- oder Master-Studiengang der 
Fachrichtung Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit,

 c)  Ausbildung als Bankkauffrau oder Bankkaufmann,
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 d)  Ausbildung als Betriebswirtin oder Betriebswirt,

 e)   Ausbildung als Ökotrophologin oder Ökotropho-
loge,

 f)   Ausbildung als Wirtschaftsjuristin oder Wirt-
schaftsjurist,

 g)   Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes oder des Jus-
tizdienstes oder

 h)   eine in §  1 Nummer  1 genannte Ausbildung oder 
eine zur Ausübung des Anwaltsberufs befähigende 
Ausbildung,

2.   die Betreiberin oder der Betreiber und die Leiterin 
oder der Leiter der Stelle zuverlässig sind,

3.   die Stelle die in § 5 genannten Aufgaben ordnungsge-
mäß erfüllt,

4.  die Stelle auf Dauer angelegt ist,  

5.   in der Stelle mindestens eine Person mit ausreichen-
der praktischer Erfahrung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Wochenarbeitszeit in der Schuldner-
beratung tätig ist, wobei eine ausreichende praktische 
Erfahrung in der Regel bei zweijähriger Tätigkeit in 
einer Schuldnerberatungsstelle vorliegt und die in § 1 
Nummer  1 genannten Personen als hinreichend be-
rufserfahren gelten,

6.   die erforderliche Rechtsberatung durch eine bei der 
Stelle angestellte Person mit der Befähigung zum An-
waltsberuf oder auf andere Art und Weise sicherge-
stellt ist, 

7.   die Anforderungen gemäß Nummer 1 bis 6 dauerhaft 
erfüllt werden oder auf Dauer angelegt sind.

(2) Eine Anerkennung ist nicht zulässig, wenn die Stelle 
neben den Aufgaben nach §  5 auch Kredit-, Finanz-, 
 Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste gewerblich 
betreibt.

(3) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund 
des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 
23. Juni 1998 (GV. NRW. S. 435), das zuletzt durch Artikel 
8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863) 
geändert worden ist, erfolgte Anerkennung gilt als Aner-
kennung nach diesem Gesetz.

(4) Die von einer in einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland als geeignet anerkannten Person 
oder Stelle ausgestellte Bescheinigung über den erfolglo-
sen Einigungsversuch steht der Bescheinigung einer 
nach Absatz  1 anerkannten Stelle gleich. Ein Tätigwer-
den einer in einem anderen Land anerkannten Stelle in 
Nordrhein-Westfalen setzt eine gesonderte Anerkennung 
nach § 1 Nummer 2 voraus.

§ 3
Anerkennungsverfahren

(1) Zuständige Behörde ist die Bezirksregierung Düssel-
dorf.

(2) Die Anerkennung ist schriftlich zu beantragen. Mit 
dem Antrag sind die Nachweise über das Vorliegen der 
Anerkennungsvoraussetzungen zu übermitteln. 

(3) Das Anerkennungsverfahren kann auch über eine 
einheitliche Stelle nach den §§  71a bis 71e des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden.

(4) Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet die 
Behörde innerhalb einer Frist von sechs Monaten. Hat 
die Behörde nicht innerhalb dieser Frist entschieden, gilt 
die Anerkennung als erteilt.

§ 4
Nebenbestimmungen, Rücknahme und Widerruf

(1) Die Anerkennung kann unter Aufl agen und Bedin-
gungen sowie mit dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt 
werden. Nebenbestimmungen nach Satz  1 können auch 
nachträglich erteilt oder geändert werden.

(2) Die Anerkennung soll zurückgenommen werden, 
wenn bei ihrer Erteilung eine Anerkennungsvorausset-
zung nach § 2 nicht vorlag.

(3) Die Anerkennung soll widerrufen werden, wenn eine 
Anerkennungsvoraussetzung nach § 2 wegfällt. 

(4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist ver-
pfl ichtet, die für die Anerkennung zuständige Behörde 
unverzüglich über den Wegfall von Anerkennungsvor-
aussetzungen zu unterrichten. Die für die Anerkennung 
zuständige Behörde kann verlangen, dass der Nachweis 
des Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen ge-
führt wird.

§ 5
Aufgaben einer geeigneten Stelle

(1) Aufgaben der geeigneten Stelle sind die persönliche 
Beratung, die qualifi zierte Prüfung der Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse sowie die Vertretung der 
Schuldnerin oder des Schuldners bei der Schuldenberei-
nigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Eini-
gung mit den Gläubigern auf der Grundlage eines Plans 
nach den Bestimmungen über das Verbraucherinsolvenz-
verfahren nach dem Zehnten Teil der Insolvenzordnung. 

(2) Scheitert eine außergerichtliche Einigung zwischen 
der Schuldnerin oder dem Schuldner und den Gläubige-
rinnen und Gläubigern, hat die Stelle die Schuldnerin 
oder den Schuldner über die Voraussetzungen des Ver-
braucherinsolvenzverfahrens zu unterrichten und eine 
Bescheinigung über die Beratung nach Absatz 1 und den 
erfolglosen Einigungsversuch auszustellen. 

(3) Die Stelle unterstützt die Schuldnerin oder den 
Schuldner auf Verlangen bei der Einreichung des Antra-
ges nach §  305 Absatz  1 der Insolvenzordnung und bei 
der Zusammenstellung aller Unterlagen, die mit dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorzule-
gen sind. Sie kann die Schuldnerin oder den Schuldner 
im gerichtlichen Verfahren nach §§ 305 bis 311 der Insol-
venzordnung vor dem Insolvenzgericht vertreten.

(4) Die Stelle soll, soweit dies im Einzelfall erforderlich 
ist, die wirtschaftliche, soziale und psychosoziale Bera-
tung im Sinne einer ganzheitlichen Beratung umfassen.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer Schuldnerinnen und 
Schuldnern Leistungen nach § 5 Absatz 2 und 3 anbietet 
oder diese durchführt, ohne dafür nach §  1 Nummer  1 
geeignet oder nach § 1 Nummer 2 anerkannt zu sein.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten gemäß §  36 Absatz  1 Nummer  1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I 
S.  602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, ist 
die Bezirksregierung Düsseldorf.

§ 7
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Ausführung der Insol-
venzordnung vom 23. Juni 1998 (GV. NRW. S.  435), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 863) geändert worden ist, außer Kraft. 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2028 und danach alle zehn Jahre über die 
Auswirkungen dieses Gesetzes.

Düsseldorf, den 1. Februar 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t
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Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

i.V.  Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 114

77

Neunte Satzung
zur Änderung der Satzung des Wupperverbandes

Vom 6. Dezember 2018

Auf Grund des §  10 Absatz  1 in Verbindung mit den 
§§ 11 und 14 Absatz 1 des Wupperverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993, S.  40), von denen 
§  11 zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S.  559) geändert worden ist, hat die 
 Verbandsversammlung am 6. Dezember 2018 folgende 
Änderungen der Satzung des Wupperverbandes vom 
9.  August 1994 (GV. NRW. S.  692), die zuletzt durch 
 Satzung vom 8. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 278) 
geändert worden ist, beschlossen:

1.   In § 3 Absatz 1 werden Spiegelstrich 5 und 6 wie folgt 
gefasst: 

  „– Gewässerunterhaltungsbeitrag A – Vorfl utsicherung 
– Erschwernisanteil Rechen –

  – Gewässerunterhaltungsbeitrag B – weitere Aufgaben 
der Gewässerunterhaltung –“.

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Wupperverbands-
gesetzes gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c)   der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen vom 8. Januar 2019 – Az.: 
IV-1 – 072 080 03 – gemäß § 11 Absatz 2 des Wupperver-
bandsgesetzes genehmigte Satzungsänderung sowie der 
Hinweis gemäß § 11 Absatz 5 des Wupperverbandsgeset-
zes werden hiermit gemäß § 11 Absatz 4 des Wupperver-
bandsgesetzes bekanntgemacht.

Wuppertal, den 30. Januar 2019

Der Vorstand

W u l f

– GV. NRW. 2019 S. 116

780

Verordnung
über die Festsetzung der Umlage der

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2019

Vom 4. Februar 2019

Auf Grund des §  2 Absatz  1 des Umlagegesetzes vom 
17.  Juli 1951 (GV. NRW. S.  87), der durch Gesetz vom 
15.  Dezember 2005 (GV. NRW. S.  950) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz:

§ 1 
Höhe der Umlage

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2019 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 7. Dezember 2018 auf 8,00 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Februar 2019

Die Ministerin
für Umwelt, Landwirtschaft

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 116

780

Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten und zur 

Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass 
von Rechtsverordnungen für Bereiche 

der Agrarwirtschaft
(Zuständigkeitsverordnung Agrar – ZustVOAgrar)

Vom 5. Februar 2019

Auf Grund des 

- §  5 Absatz  3 Satz  1 des Landesorganisationsgesetzes 
vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
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S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhörung der 
fachlich zuständigen Ausschüsse des Landtags,

- § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 

- § 10 Absatz 2 und des § 22 Absatz 1 Satz 6 des Milch- 
und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 397 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist,

- § 7 des Milch- und Margarinegesetzes vom 25. Juli 1990 
(BGBl. I S. 1471), der zuletzt durch Artikel 13 Nummer 8 
des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl.  I S.  550) geän-
dert worden ist, 

- § 139 Absatz 2 Satz 3 des Markengesetzes vom 25. Ok-
tober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), 

- §  5 Satz  2 des Lebensmittelspezialitätengesetzes vom 
29. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1814), 

- §  2 Absatz  3 Satz  2 des Öko-Landbaugesetzes vom 
7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2358), 

- § 6 Absatz 3 Satz 2, § 9 Absatz 7 Satz 2, § 10 Satz 3, 
§ 14 Absatz 4 Satz 2, § 16 Absatz 5 Satz 3, § 24 Absatz 1 
Satz 3, § 29 Absatz 2 Satz 2 des Pfl anzenschutzgesetzes 
vom 6. Februar 2012 (BGBI. I S. 148, 1281), 

- § 4 Absatz 4 Satz 2 des Agrarzahlungen-Verpfl ichtun-
gengesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl.  I S.  1928) 
sowie des

- § 27 Absatz 3 des Tierzuchtgesetzes vom 21. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3294), 

verordnet die Landesregierung:

§ 1
Zuständigkeit des Ministeriums

Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium (Minis-
terium) ist

1.   zuständige oberste Landesbehörde nach § 2 Absatz 6 
der Milch-Güteverordnung vom 9. Juli 1980 (BGBl.  I 
S. 878, 1081) in der jeweils geltenden Fassung,

2.   zuständige Behörde nach dem Tierzuchtgesetz vom 21. 
Dezember 2006 (BGBl.  I S.  3294) in der jeweils gel-
tenden Fassung für

 a)   die Erteilung von Aufl agen nach § 5 Absatz 2 des 
Tierzuchtgesetzes,

 b)  das Monitoring nach § 9 des Tierzuchtgesetzes,

 c)   die Genehmigung von Ausnahmen nach §  22 Ab-
satz 6 des Tierzuchtgesetzes und

 d)   die Erteilung von Auskünften und die Datenüber-
mittlung an Behörden nach §  23 des Tierzuchtge-
setzes,

3.   zuständige Behörde nach Artikel 1 Absatz  1 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr.  908/2014 der 
Kommission vom 6. August 2014 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Mit-
telverwaltung, des Rechnungsabschlusses und der Be-
stimmungen für Kontrollen, Sicherheiten und Trans-
parenz (ABl. L 255 vom 28.8.2014, S.  59, L 114 vom 
5.5.2015, S. 25) in der jeweils geltenden Fassung,

4.   zuständige oberste Landesbehörde nach § 15 des Ge-
setzes über Meldungen über Marktordnungswaren in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 
2008 (BGBl.  I S.  2260) in der jeweils geltenden Fas-
sung und

5.   zuständige oberste Landesbehörde zur Ausführung 
des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes 
vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772) in der jeweils gel-
tenden Fassung und der aufgrund dieses Gesetzes gel-
tenden Rechtsverordnungen. 

§ 2 
Zuständigkeit des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz

(1) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (Landesamt) ist zuständige Behörde 

1.   nach §  4 Absatz  1 des Lebensmittelspezialitätenge-
setzes vom 29. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1814) in der 
jeweils geltenden Fassung,

2.   nach § 134 Absatz 1 des Markengesetzes vom 25. Ok-
tober 1994 (BGBl.  I S.  3082; 1995 I S.  156; 1996 I 
S. 682) in der jeweils geltenden Fassung,

3.   für die Überwachung nach § 12 und behördliche An-
ordnungen nach §  13 des Düngegesetzes vom 9. Ja-
nuar 2009 (BGBl. I S. 54, 136) in der jeweils gelten-
den Fassung soweit es um die Anforderungen an das 
Inverkehrbringen im Sinne von § 5 und § 6 oder ei-
ner Rechtsverordnung nach § 5 oder § 7 des Dünge-
gesetzes geht,

4.   nach §  28 des Saatgutverkehrsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1673) in der jeweils geltenden Fassung,

5.   für die Umsetzung des Agrarmarktstrukturgesetzes 
vom 20. April 2013 (BGBl.  I S.  917) in der jeweils 
geltenden Fassung,

6.   für die Anerkennung der gewählten Rechtsform des 
wirtschaftlichen Vereins für Agrarorganisationen im 
Sinne des Agrarmarktstrukturgesetzes unter gleich-
zeitiger Anerkennung der Rechtsfähigkeit nach § 22 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie für die 
Genehmigung von Satzungsänderungen nach §  33 
Absatz  2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und die 
Entziehung der Rechtsfähigkeit nach §  43 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches,

7.   nach den §§ 3 bis 5, 7 und 12 des Legehennenbetriebs-
registergesetzes vom 12. September 2003 (BGBl.  I 
S. 1894) in der jeweils geltenden Fassung und der auf 
Grund des § 8 des Legehennenbetriebsregistergeset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen,

8.   nach §  7 Absatz  1 des Fleischgesetzes vom 9. April 
2008 (BGBl.  I S. 714, 1025) in der jeweils geltenden 
Fassung,

9.   nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Handelsklassengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. No-
vember 1972 (BGBl. I S. 2201) in der jeweils gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 44 des Marktorga-
nisationsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. November 2017 (BGBl. I S. 3746) in der 
jeweils geltenden Fassung,

10.   nach §  2 Absatz  1 des Öko-Landbaugesetzes vom 
7.  Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2358) in der jeweils 
geltenden Fassung und

11.   für die Koordinierung und Vorbereitung von Voll-
zugsvorkehrungen nach § 12 Absatz 1, die hierfür er-
forderliche Datenübermittlung gemäß § 13 sowie die 
für die Vollzugsvorkehrungen erforderlichen Befug-
nisse nach § 15 des Ernährungssicherstellungs- und 
-vorsorgegesetzes,

soweit in dieser Verordnung keine abweichende Zustän-
digkeit bestimmt ist.

(2) Das Landesamt ist zuständige Behörde und zustän-
dige Stelle auf dem Gebiet des Milchrechts nach

1.   § 4 Absatz 2 Satz 3 des Milch- und Margarinegesetzes 
vom 25. Juli 1990 (BGBl. I S. 1471) in der jeweils gel-
tenden Fassung für die Zulassung von Ausnahmen für 
das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von 
Sonderverpfl egung in den dort bestimmten Fällen,

2.   der Milch-Güteverordnung, soweit nicht das Ministe-
rium nach § 1 Nummer 1 zuständig ist,

3.   der Butterverordnung vom 3. Februar 1997 (BGBl.  I 
S. 144), in der jeweils geltenden Fassung, soweit es die 
handelsklassenrechtlichen Vorschriften für die ge-
werbliche Verarbeitungs- und Großhandelsstufe be-
trifft,

4.   der Käseverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. April 1986 (BGBl.  I S. 412) in der je-
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weils geltenden Fassung, soweit es die handelsklas-
senrechtlichen Vorschriften für die gewerbliche Verar-
beitungs- und Großhandelsstufe betrifft und

5.   §  2 Absatz  3 der Verordnung über Preisnotierung, 
Preisermittlung und Preiserhebung für Milcherzeug-
nisse in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 
2011 (BGBl.  I S.  1020) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(3) Das Landesamt ist zuständige Behörde sowie Kont-
rollstelle und Stelle im Sinne

1.   der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr.  922/72, (EWG) Nr.  234/79, 
(EG) Nr.  1037/2001 und (EG) Nr.  1234/2007 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 671) in der jeweils geltenden 
Fassung und der Verordnung (EG) Nr.  589/2008 der 
Kommission vom 23. Juni 2008 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr.  1234/2007 des 
Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Eier 
(ABl. L 163 vom 24.6.2008, S. 6) in der jeweils gelten-
den Fassung,

2.   der Verordnung (EU) Nr.  1308/2013 und der Verord-
nung (EG) Nr. 617/2008 der Kommission vom 27. Juni 
2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr.  1234/2007 des Rates hinsichtlich der 
Vermarktungsnormen für Bruteier und Küken von 
Hausgefl ügel (ABl. L 168 vom 28.6.2008, S.  5) in der 
jeweils geltenden Fassung,

3.   der Verordnung (EU) Nr.  1308/2013 und der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 1239/2012 der Kommis-
sion vom 19. Dezember 2012 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr.  543/2008 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr.  1234/2007 des 
Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Ge-
fl ügelfl eisch (ABl. L 350 vom 20.12.2012, S. 63) in der 
jeweils geltenden Fassung und

4.   der Verordnung (EU) Nr.  1308/2013 und der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr.  543/2011 der Kommis-
sion vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für 
die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser-
zeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 157 vom 
15.6.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

soweit in dieser Verordnung keine abweichende Zustän-
digkeit bestimmt ist.

(4) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach folgenden Vorschriften 
wird auf das Landesamt übertragen:

1.  § 8 des Lebensmittelspezialitätengesetzes,

2.  § 145 Absatz 2 des Markengesetzes, 

3.   §  14 des Düngegesetzes im Rahmen der nach Ab-
satz 1 Nummer 3 übertragenen Zuständigkeit,

4.   §  60 Absatz  1 des Saatgutverkehrsgesetzes, soweit 
nicht nach § 60 Absatz 4 des Saatgutverkehrsgeset-
zes Bundesbehörden zuständig sind, 

5.  § 8 des Agrarmarktstrukturgesetzes,

6.   § 30 Absatz 1 des Milch- und Fettgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der 
jeweils geltenden Fassung,

7.  § 10 des Legehennenbetriebsregistergesetzes,

8.  § 16 des Fleischgesetzes,

9.   §  7 des Handelsklassengesetzes und nach den 
Rechtsverordnungen, die aufgrund des §  1 Absatz  3 
Satz 1 Nummer 2 des Handelsklassengesetzes in der 
bis zum 22. Januar 2016 geltenden Fassung in Ver-
bindung mit § 44 des Marktorganisationsgesetzes im 
Rahmen der nach Absatz 1 Nummer 9 übertragenen 
Zuständigkeit,

10.  § 13 des Öko-Landbaugesetzes,

11.   § 4 des Öko-Kennzeichengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Januar 2009 (BGBl.  I 
S. 78) in der jeweils geltenden Fassung und

12.   §  19 des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorge-
gesetzes im Rahmen der nach Absatz 1 Nummer 11 
übertragenen Zuständigkeit,

soweit in dieser Verordnung keine abweichende Regelung 
getroffen ist.

§ 3 
Zuständigkeit der Kreisordnungsbehörde

(1) Die Kreisordnungsbehörde ist zuständige Behörde

1.   nach dem Milch- und Margarinegesetz, ausgenommen 
die Überwachung nach § 4 Absatz 2 Satz 3,

2.  nach der Butterverordnung, ausgenommen die Über-
wachung handelsklassenrechtlicher Vorschriften der 
gewerblichen Verarbeitungs- und Großhandelsstufe,

3.   nach der Käseverordnung, ausgenommen die Überwa-
chung handelsklassenrechtlicher Vorschriften der ge-
werblichen Verarbeitungs- und Großhandelsstufe und

4.   nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Handelsklassengesetzes 
für die Überwachung der Betriebe der Einzelhandels-
stufe, ausgenommen die Überwachung der Verteilzen-
tren,

soweit in dieser Verordnung keine abweichende Regelung 
getroffen ist.

(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach folgenden Vorschriften 
wird auf die Kreisordnungsbehörde übertragen:

1.  § 9 des Milch- und Margarinegesetzes und

2.   § 7 des Handelsklassengesetzes und nach den Rechts-
verordnungen, die aufgrund des §  1 Absatz  3 Satz  1 
Nummer 2 des Handelsklassengesetzes in der bis zum 
22. Januar 2016 geltenden Fassung in Verbindung mit 
§ 44 des Marktorganisationsgesetzes, soweit nicht das 
Landesamt oder Bundesbehörden zuständig sind.

§ 4 
Zuständigkeit der Direktorin oder des Direktors der 

Landwirtschaftskammer 
als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter

(1) Die Direktorin oder der Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragte oder Landesbe-
auftragter ist zuständige Behörde beziehungsweise Lan-
desstelle

1.   für die Überwachung nach § 12 und behördliche An-
ordnungen nach § 13 des Düngegesetzes, soweit es um 
die Anforderung an die Anwendung im Sinne von § 3 
und einer Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 4 und 5 
des Düngegesetzes, auch in Verbindung mit § 15 Ab-
satz  6 des Düngegesetzes, oder an die Mitwirkungs-
handlungen im Sinne einer Rechtsverordnung nach 
§  4 des Düngegesetzes, auch in Verbindung mit §  15 
Absatz 6 des Düngegesetzes, geht,

2.   im Sinne der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1305) in der jeweils geltenden Fassung, so-
weit in § 5 nichts anderes bestimmt ist,

3.   im Sinne des §  2 Absatz  1 Nummer  13 und 14, §  11 
Absatz  3 Nummer  1, §  12 Absatz  6 sowie §  22 Ab-
satz  1 Nummer  2 des Saatgutverkehrsgesetzes sowie 
zur Ausführung der Erhaltungssortenverordnung vom 
21. Juli 2009 (BGBl. I S. 2107) in der jeweils geltenden 
Fassung, soweit nicht die Zuständigkeit des Bundes-
sortenamtes vorgegeben ist,

4.   für die Ausstellung der Konformitätsbescheinigung 
nach Artikel 14 Absatz  1 der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 543/2011,

5.  nach dem Tierzuchtgesetz für

 a)   die Anerkennung einer Zuchtorganisation nach § 3 
des Tierzuchtgesetzes,

 b)   die Entgegennahme der Änderungsmitteilung und 
die Erteilung der Zustimmung nach §  4 Absatz  5 
des Tierzuchtgesetzes,

 c)   den Widerruf der Anerkennung einer Zuchtorgani-
sation nach § 5 Absatz 3 des Tierzuchtgesetzes,
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 d)   die Mitteilung an das Bundesministerium nach § 5 
Absatz 5 des Tierzuchtgesetzes,

 e)   die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach 
§ 13 Absatz 3 Satz 2 des Tierzuchtgeszes,

 f)   die Feststellung der Gleichwertigkeit nach §  14 
Absatz 2 und § 16 Absatz 1 des Tierzuchtgesetzes,

 g)   die Zulassung einer Besamungsstation oder einer 
Embryo-Entnahmeeinheit nach § 17 des Tierzucht-
gesetzes,

 h)   die Überwachung der tierzuchtrechtlichen Vor-
schriften nach § 22 des Tierzuchtgesetzes und

 i)   die Mitteilung der zugelassenen Zuchtorganisatio-
nen, Besamungsstationen und Embryo-Entnahme-
einheiten an das Bundesministerium nach § 24 des 
Tierzuchtgesetzes und

6.   nach der Verordnung über Lehrgänge nach dem Tier-
zuchtgesetz vom 15. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1776) in 
der jeweils geltenden Fassung für

 a)   die Anerkennung von Ausbildungsstätten nach § 1 
Absatz 1,

 b)   die Bestellung der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses nach § 4 Absatz 2,

 c)   die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 6 Ab-
satz  3 und die Ausstellung von Zeugnissen nach 
§ 4 Absatz 4,

 d)   die Bestellung der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses nach § 9 Absatz 1 und

 e)   die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 9 Ab-
satz 2.

(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach folgenden Vorschriften 
wird auf die Direktorin oder den Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragte oder Landesbe-
auftragter übertragen:

1.   § 14 des Düngegesetzes im Rahmen der nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 übertragenen Zuständigkeiten und

2.  § 26 des Tierzuchtgesetzes.

§ 5 
Zuständigkeit der Geschäftsführerin 

oder des Geschäftsführers der Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte 

oder Landesbeauftragter im Kreis

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der 
Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landesbe-
auftragte oder Landesbeauftragter im Kreis ist

1.   zuständige Stelle nach §  6 Absatz  5, 6 und 10 der 
Düngeverordnung, bei Genehmigungen und Aufl agen 
im Einvernehmen mit der unteren Wasserbehörde,

2.   zuständige Behörde im Sinne des Landpachtverkehrs-
gesetzes vom 8. November 1985 (BGBl.  I S.  2075) in 
der jeweils geltenden Fassung und

3.   Genehmigungsbehörde im Sinne des Grundstückver-
kehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 7810-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde im Benehmen mit der für die Ertei-
lung der Baugenehmigung zuständigen unteren Bauauf-
sichtsbehörde. Ist eine Gemeinde oder ein Gemeindever-
band als Vertragspartner an der Veräußerung beteiligt, so 
darf die Genehmigungsbehörde nur mit Zustimmung der 
Kommunalaufsichtsbehörde die Genehmigung versagen 
oder unter Aufl agen oder Bedingungen erteilen.

§ 6
Zuständigkeit bei Rechtsänderung 

(1) Tritt während eines laufenden Verwaltungsverfahrens 
eine Änderung der in der Verordnung in Bezug genom-
menen Rechtsvorschriften in Kraft, bleibt die ursprüng-
lich zuständige Behörde zuständig.

(2) Wird für eine Aufgabe die anzuwendende Rechtsvor-
schrift geändert, bleibt die bisher zuständige Behörde 
zuständig. Satz  1 gilt nicht, wenn die Aufgabe zugleich 
in ihrem Inhalt wesentlich geändert wird.

§ 7
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Auf das Ministerium übertragen werden die Ermäch-
tigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 

1.   §  10 Absatz  2 und §  22 Absatz  1 Satz  1 und 2 des 
Milch- und Fettgesetzes,

2.  § 7 Satz 1 des Milch- und Margarinegesetzes,

3.   §  4 Absatz  3 und 4 Satz  1 des Agrarzahlungen-Ver-
pfl ichtungengesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl.  I 
S. 1928) in der jeweils geltenden Fassung,

4.   § 8 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 des Tierzuchtgesetzes 
sowie

5.   § 6 Absatz 3 Satz 1, § 9 Absatz 7 Satz 1, § 10 Satz 2, 
§ 14 Absatz 4 Satz 1, § 16 Absatz 5 Satz 2, § 24 Ab-
satz 1 Satz 2, § 29 Absatz 2 Satz 1 des Pfl anzenschutz-
gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBI. I S. 148, 1281) in 
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Auf das Landesamt übertragen werden die Ermächti-
gungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach

1.  § 139 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Markengesetzes,

2.  § 5 Satz 1 des Lebensmittelspezialitätengesetzes und

3.  § 2 Absatz 3 Satz 1 des Öko-Landbaugesetzes.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen für Bereiche 
der Agrarwirtschaft vom 11. November 2008 (GV. NRW. 
S. 732), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Dezember 
2010 (GV. NRW. S. 706) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 5. Februar 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s er

– GV. NRW. 2019 S. 116

20. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck

Vom 6. Februar 2019

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 24. September 2018 die 20. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster, Erweiterung eines Allgemeinen Siedlungs-
bereiches (ASB) auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck 
im Rahmen von Flächentauschen, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 1. Oktober 2018 – Aktenzei-
chen: 32.01.02.20 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
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zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Steinfurt und der Gemeinde Sa-
erbeck zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 20. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 6. Februar 2019

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2019 S. 119
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Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
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